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Angenommen am 22. September 2013 würde die Initiative zur Abschaffung der Wehrpflicht von 
Volk und Stände gutgeheissen, ist nach Experten davon auszugehen, dass pro Rekrutierungsjahr 
der Schweizer Armee sich nur noch ca. 800 bis 1'500 junge Leute freiwillig stellen würden. Dies 
entspricht einem Armeebestand von ca. 7'500 Angehöriger der Armee (AdA), die jedoch nicht zur 
gleichen Zeit Dienst tun, sondern nur im Rahmen ihrer jährlichen Weiterbildungskurse. Aus dem 
Stand könnte die Armee somit nur noch ca. 400 AdA aufbieten. 

Sollte sich in unserem Kanton nun ein Grossereignis, man denke beispielsweise an ein Erdbeben 
der Grössenordnung von 1356, ereignen, sind die Rettungskräfte der Nordwestschweiz rasch 
überlastet. Zudem wären zusätzliche Spezialisten und Maschinen in grosser Zahl benötigt. 
Zusätzlich ist die Stadt, aber auch die umliegenden Gemeinden, vor Plünderungen und anderen 
kriminellen Übergriffen zu sichern. Eine solche Ausnahmesituation könnte Wochen bis Monate 
andauern. 

Aufgrund dieses möglichen Szenarios möchte der Interpellant vom Sicherheitsdirektor des Kanton 
Basel-Stadt folgende Fragen beantwortet haben: 

1. Wurde das oben geschilderte - oder ein vergleichbares - Szenario in den letzten vier Jahren 
im Kanton Basel-Stadt je geübt? 

2. Wurde das oben geschilderte - oder ein vergleichbares - Szenario ausführungsreif geplant? 

3. Ist sich der Sicherheitsdirektor über die möglichen Auswirkungen des oben geschilderten 
Szenarios auf Bevölkerung und Infrastruktur im Klaren? 

4. Sind die personellen Ressourcen und Mittel, welche zur Bewältigung des oben geschilderten 
Szenarios benötigt werden, definiert oder zumindest abgeschätzt? 

5. Falls ja, mit welchem Bedarf an externer Unterstützung in Manntagen wird gerechnet? 

6. Welche Leistungen können im Ereignisfall mit kantonalen Mitteln erbracht werden? 

7. Ab welcher Ereignisgrösse müsste der Regierungsrat Unterstützung bei Dritten anfordern? 

8. Bei welchen Stellen würde der Kanton Basel-Stadt dabei Unterstützung anfordern? 

Meine Fragen an den Gesamtregierungsrat: 

1. Ist der Regierungsrat bereit, im Falle einer allfälligen Abschaffung der Wehrpflicht als Ersatz 
eine regionale Personalreserve im Sinne eines Katastrophenhilfeorgans aufzubauen, 
auszubilden und auszurüsten? 

2. Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass die Durchführung von internationalen Konferenzen, 
wie beispielsweise der OSZE-Konferenz, in Basel nach Abschaffung der Wehrpflicht in Frage 
gestellt ist? 
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